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Auflage 17.500 Exemplare

Erscheinungsweise 6 x jährlich gemäß Erscheinungsplan

Leserkreis alle Mitglieder des Verbandes
die Führungskräfte e.V.

Verteilungsgebiet Bundesrepublik Deutschland und Ausland

Nachlässe Bei Abnahme innerhalb Jahresfrist
bei 3 Anzeigen 5%, bei 6 Anzeigen 10%

Anzeigenermäßigung Anerkannte Werbeagenturen erhalten 15% auf
den Anzeigenpreis

Versandanschrift Porto- und gebührenfrei an:
für Beilagen KÖLLEN DRUCK + VERLAG GmbH,

Ernst-Robert-Curtius-Straße 14, 53117 Bonn

Druckverfahren 4-farbig, Offsetdruck auf Dullcoat 80 g Papier,
60er Raster
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Bankverbindungen Dresdner Bank AG Essen,
BLZ: 360 800 80, Konto-Nr.: 416 716 800

Zahlungsbedingungen 14 Tage ab Rechnungsdatum
ohne Abzug

Erfüllungsort und Für beide Teile Essen
Gerichtsstand

PERSPEKTIVEN Zeitschrift für Führungskräfte

PERSPEKTIVEN
Zeitschrift für Führungskräfte

PERSPEKTIVEN
Zeitschrift für Führungskräfte

Zeitschrift für Mitglieder im Verband die Führungskräfte e.V. www.die-fuehrungskraefte.de K 9811

2010 – Sonderheft

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE > NEUES VERBANDSBÜRO IN BERLIN

POLITIKUMFRAGE > BILDUNG, STEUERN UND GESUNDHEIT ALS MEGATHEMA

EUROPÄISCHE UNION > KONSULTATIONSVERFAHREN ZUR 2020-STRATEGIE

SONDERHEFT



Anzeigenformate / Preise

Allen aufgeführten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer zuzurechnen.

Für unsere Leistungen gelten unsere beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Format Breite x Höhe in mm 4c in Euro

Umschlag U2, U3, U4 Ganze Seite 210 x 297 (+3mm Schnittreserve) 2.700,–

Innenseite 1/1 Seite Ganze Seite 210 x 297 (+3mm Schnittreserve)
oder im Satzspiegel 186 x 256

2.250,–

2/3 Seite quer 186 x 165,5 1.650,–

2/3 Seite hoch 122 x 256 1.650,–

1/2 Seite 186 x 123 1.290,–

1/3 Seite quer 186 x 80 880,–

1/3 Seite hoch 58,5 x 256 880,–

1/4 Seite 186 x 59 650,–

Innenseite
1/1 S.

210 x 297
(+3 mm Schnittreserve)

oder

Satzspiegel
186 x 256
€ 2.250

2/3 S.

122 x 256

€ 1.650

1/2 S.

186 x 123

€ 1.290

1/4 S.

186 x 59

€ 650

2/3 S.

186 x 165,5

€ 1.650

1/3 S.

186 x 80

€ 880

1/3 S.

58,5 x 256

€ 880

Zeitschriftenformat DIN A4, 210 mm breit x 297 mm hoch (+3mm Schnittreserve)

Satzspiegel 186 mm breit x 256 mm hoch

Farbzuschlag Farbzuschläge für Sonderfarben aus der HKS-Skala jeweils € 200,–

Beilagen Preis pro Tsd. Exemplare (bis 2 mm) Preise für größere Auflagen auf Anfrage € 185,–
Versandanschrift: siehe Druck

Beihefter Auf Anfrage

Umschlag
U2, U3, U4

210 x 297
(+3 mm Schnittreserve)

€ 2.700

Erscheinungsplan 2010
Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss

1/10 15. Februar 11. Januar

2/10 16. April 15. März

3/10 14. Juni 10. Mai

4/10 13. August 12. Juli

5/10 15. Oktober 13. September

6/10 13. Dezember 15. November



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer
2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere
Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die von dem Verlag nicht zu vertreten sind, so
hat der Auftraggeber, unbeschädigt etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im
Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter dem Text entsprechend in
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Platzierungswünsche werden nach den gegebenen Möglichkeiten berücksichtigt.
7. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere

Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich
gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen,
wenn ihr Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder eine Veröffent-
lichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestelle oder bei Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und dessen Billigung bindend. Beilagen, die
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen beinhalten, werden aus diesen Gründen nicht
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädig-
te Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebe-
nen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweisen unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsmin-
derung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verlet-
zung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind – auch bei
telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit oder der vorsätzlichen Beeinträchtigung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatz für die
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhanden-
sein von Eigenschaften gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kun-
den ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Im kaufmännischen Geschäfts-
verkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Er-
füllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahr-
lässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffen-
den Anzeigenentgeltes beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die
Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetz-
ten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige üb-
liche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus
der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, so-
fern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Et-
waige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet.
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorlie-
gen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
des Betrages und vom Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Um-
fang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber ge-
wünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen oder für die Überarbeitung und Berichtigung von Druckunterlagen und Druckdateien hat
der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein An-
spruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der er-
sten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise ge-
nannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durch-
schnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich

verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie

bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,
bei einer Auflage über 50.000 Exemplaren 10 v.H.

beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der
Verlag dem Auftraggeber vor dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat,
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abge-
holt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu ver-
pflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt wer-
den, die eingehenden Angebote anstelle oder im erklärten Interesse des Auftraggebers zu
öffnen. Briefe, die das zulässige Form DIN A 4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren,
Bücher- und Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen
und werden nicht entgegen genommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei
entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen
Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-
kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträ-
gen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

b) Für jede Ausgabe oder Ausgabenkombination ist ein besonderer Abschluss zu tätigen. Der
Werbungtreibende hat rückwirkenden Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen
Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein
berechtigt.

c) Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen mit einer
Beteiligung von mehr als 50 % gewährt. Keine Anwendung findet er z.B. bei Zusammen-
schluss verschiedener selbständiger hoheitlicher Organisationen oder bei Zusammenschlüs-
sen, bei denen Körperschaften des Öffentlichen Rechts beteiligt sind.

d) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.

e) Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Termin- oder Ausgabenänderungen, Textkorrekturen
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung. Ebenfalls
haftet der Verlag nicht für Fehler aufgrund undeutlich geschriebener Aufträge.

f) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck
keine Ansprüche.

g) Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein; dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet
sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tat-
sächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

h) Bei Änderungen der Anzeigen- und Prospektbeilagenpreise treten die neuen Bedingungen
auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.

i) Im Fall höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf
Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz, sofern den Verlag nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

k) Bei Wortanzeigen zählt jedes Wort/jeder Begriff selbständig. Abkürzungen sind zulässig,
sofern sie nicht willkürlich sind, sich ein Sinn ergibt und die Abkürzungen grammatikalisch
sowie orthographisch richtig sind. Der Verlag behält sich vor, Änderungen und Einschränkun-
gen zu veranlassen.

l) Bei nach Verlagsrichtlinien gestalteten standardisierten Anzeigen (rubrizierte Anzeigen bzw.
Wortanzeigen) besteht kein Anspruch auf Probeabzüge.

m) Der Auftraggeber hat bei Wiederholungsanzeigen den richtigen Abdruck seiner Anzeige so-
fort bei Erscheinen zu überprüfen. Der Verlag erkennt Zahlungsminderungen oder Ersatz-
ansprüche nicht an, wenn bei Wiederholungen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass nach
der Veröffentlichung eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist.
Sonstige Beanstandungen sind, sofern es sich um offensichtliche Mängel handelt, innerhalb
vier Wochen nach Rechnungseingang zu erheben.

n) Vervielfältigte Druckunterlagen sowie montagefertige Papiervorlagen (z.B. Fotopapier) stehen
dem Verlag mit Auftragserteilung zur freien Verfügung und unterliegen nicht der Aufbewah-
rungspflicht für Druckunterlagen.

o) Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt gewordene Daten, die zu
keinen anderen Zwecken als zu den Verlagszwecken verwendet werden (§§ 27, 28 und 33
Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz).

p) Orthographisch und grammatikalisch gilt in allen Anzeigentexten sowohl die alte als auch die
neue Rechtschreibung. Mängelrügen bezüglich alter oder neuer Schreibweise sind ausge-
schlossen.

q) Zur Vermeidung von Verwechslungen mit privaten Anzeigen müssen gewerbliche Anzeigen
als solche klar erkennbar sein, z.B. durch die Kennzeichnung „Immobilien“ für Immobilien-
firmen oder mit „Kfz-Firma“ bzw. „Firma für sonstige gewerbliche Anbieter“. Der Gebrauch
von Kennzeichnungen geschieht auf Risiko des Auftraggebers. Ihm obliegt es, den Verlag
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen bei unzureichender Kennzeichnung gegen
den Verlag erwachsen.

r) Der Auftraggeber stellt den Verlag von allen Ansprüchen aus Verstößen der Anzeigen gegen
gesetzliche Vorschriften, insbesondere das Urheber- und das Wettbewerbsrecht, frei.


